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RS OGH 1991/5/23 7Ob535/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1991

Norm

ZPO §447 D4

Rechtssatz

Der Nichtigkeitsgrund nach § 477 Abs 1 Z 4 ZPO wird nur durch den völligen Ausschluß einer Partei von der, zumindest

von der letzten Verhandlung, nicht aber dadurch gesetzt, daß der Richter nach durchgeführter Verhandlung vor deren

Schluß Beweisanträge zurückgewiesen hat.
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